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" 170 der Beilagen zu den stenographi~chen ProtokoUendesNationalrates (v. G.P.). 

Bericht 

des Justizausschusses 

Über die Regierungsvorlage (132 der Bei
lagen): Bundesgesetz zur Ergänzung des 
Gesetzes vom 31. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr. 103, über die Wiederherstellung der 
österr.eichischen Rechtsanwaltschaft (Rechts-

anwaltsordnung 1945 - RAO. 1945). 
Die Rechtsanwaltsordnung 1945 sieht eine Er

mächtigung an das Staatsann .für Justiz ~or, 
durch" Verordnung Rechtsanwalts,anwärtern Be
hindet;ungszeiten anzurechnen und nach Vor
schriften des Deutschen Reiches atbgelegte Prü~ 
fungenanzuerkennen. Es hat sich nun das Be
dürfl1lis ergeben, das Bundesmini'Sterium für 
Justiz auch zu ermächt<igen, Personen, die im 
Ausland die Befähigung zum Rechtsanwalt er
langt haiben, . unter erleichterten Bedingungen in 
die Listen eintrag,en zu lassen. .-

Die poLitischen Verhältnisse lin Ost,erreich von 
1934 bis 1945 ha:ben viele österreichische Staats
bürger aus der Heimat vertrieben und sie ge
zwungen, ihre Studien 'im Auslanddurchzu
führen. -Es ist ein Atkt der pollitischen Wieder
gutmachung, nunmehr diesen Personen die 
Heimkehr nach 0sterreich zu ermöglichen. Dies 
setzt aber voraus, daß den -Betroffenen ,die Aus
übung ,ihres im Ausland er'lernten Berufes mög
lich gemacht wird. ,Es list ,also notwendig, in ge
wissen Fä1len die im Aushnd abgelegten Studien 
und Prüfungen auch in 0sterreich anzuerkennen. 

Dr. Tschadek, 
Berich tersta tter. 

Viele österreichische Rechtsanwälte, di;! zur 
Auswanderung gezwungen waren, hahendie 
österre:ichische StaatSbürgerschaft verloren. Auch 
sie wollen in die Heimat zurückkehren. Es soll 
daher ihre Eintragung in die Rechtsanwalt'sliste 
genehmigt wel'den, bevor sie die österreichische 
Staatsbür.gerschaft wiedererlangt haben, jedoch
umerderBedingung, daß sie innerhalb, eines 
Jahres vom Tage der Bintragung den Erwerb 
der österreichischen Staatsbürgerschaft nach
weisen. 

Der Justizausschuß ist der Auffassung, daß 
diese Begünstigung nicht nur für die Eintragung 
in die Rechtsanwaltsliste, sondern auch für die 
Eintragung in die Liste der Rechtsanwaltsan
wärter gelten soll. 

Es ist somit eine 'Ergänzung des § 10 der 
Rechtsanwaltsordnung 1945 durch die ~m vor
liegenden Gesevzentwurf enthalten,en Punkte ,d, 
e und f notwendlig. 

Der J ustizalh'schuß stellt ,den An t rag, - der './. 
Nationalrat wolle dem angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Wien, am 12. Juli 1946. 

Scharf, 
Obmann .. 
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Bundesgesetz vom 1946 zur I 
Ergänzung des Gesetzes vom 31. Juli 1945, 
St. G. BI. Nr. 103, über die Wiederherstel
lung der österreichischen Rechtsanwaltschaft 

. (Rechtsanwaltsordnullg 1945 - RAO. 1945). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Das Gesetz vom 31. Juli 1945, St.G.SI. 
Nr.103, uber die Wiederlherstdlung der öster
reichischen Rechtsanwaltsch,aft (Rechtsanw,alts
ordnung 1945 - RAO. 1945) wird abgeändert 
und ergänzt wie folgt: 

1. Dem § ,10 wer,den als neue Punkte ange
fügt: 

"d) inwieweit Personen, welche die Befahigurug 
zur AUß'übung der R,echtsanwaltschaft im 
Auslande erlangt haben, bei Vor'li:egen aller 
,übrigen Voraussetzungen für die Ausübung 
der Rechtsanw,a:ltschaft nach der Rechts
anw1altsor;dnung in die Liste der Rechts
anwälte eingetrag,en werden können, ohne 
daß es der tatsächlichen Vollstreckung ·der 
Praxis nach § 2 RAO. und der Ablegung 
der Rechtsanw,altsprüfung bedarf; 

e) inwieweit Personen, welche ,die techts- und 
staatswissenschaftlichen Studien im Aus
lande zur;ückgdegt haben,' die Eintragung 
in die Liste der Rechts,anwalts,anwärter 
bewilligt werde~ kann, wenn das Bundes
mini'sterium für Unterr.icht nach Maßgabe 
der Verordnung vom 9. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr.82, über die Anrecherrbarkeit ausländi
scher Hochschulstudien und im Auslande 
albgelegter PrrÜlfungen die ~on ihnen an 
einer ausländischen HochschuLe abgdegten 

I 

aka:demioschen oder staatlichen Prüfungen 
an SteHe ,der durch die lnilän,di,sche 
Smdi'en- und Pr,üf'tmgsondnung vor
geschriebenen Fachprüfung,en ,anerkennt, 
vorausgeseuzt, daß sie die übrigen Bedin-
gungen der RAO. erfü,1Ien; . 

f) inwieweit Personen, die in der Zeit zwi
schen dell! 13. März 1938' und dem 
27. April 1945 aus nationalen, sog·enann
ten rassischen oder poEtischen Gründen di,e 
AusÜlbung der Rechtsanwaltschaft (die 
Pr·axis als Rechtsanwalltsanwärter) aufgeben 
mußten und die österreichische Staats
ihürgersch,aft nicht mehr besitzen, bei Vor
liegen ,aller übrigen Voraussetzungen nach 
der Rechtsanwaltwrdnung gegen nach
trägliche Nachweisung der österreichischen 
Staatsbüngerschaft [§ 1, Abs. (2), lit. a, 
RAO.] in die Listedet Rechtsanwälte (der 
R,echtsanwaltsanwärter) eingetragen Wetr

den können. Für die Beilbr'ingung des Nadl
weises eine Frist von mindestem c!nem 
Jahr zu hestimmen; sie kann verlängert 
werden. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
ist der Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwär
ter) aus der Liste der Rechtsanwälte 
(Rechtsanwaltsanwärter) zu streichen. Die 
Gültigkeit d,er in der Zwischenzeit vor:ge
no~me~~n Rechtshandlun,gen hldbt un-' 
beruhrt. 

2. Im § 13 wenden ,die Worte: "bi", zum 31. De
zemlber 1945" ,durch ,die Worte: "Ibis zum 31. De
ZJember 1946" ersetzt. 

§ 2. Mit der Vollziehu11lg dieses Bundesgesetus 
ist das Bundesministerium ,für Justiz betraut. 

;-
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